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56801V iſt Dieſe *

Reſervation aber entfällt, immer eine Cansd
vorliegt (ibid.) Da nun mit Grund angenommenwerden kann, daß dieſe Frau aus dem bei ihrem Irrglauben bona

fide war, iſt ſie tatſächli nicht der Zenſur verfallen und ieg Cé6halb
auch kein pececatum reservatum vor, das der Jurisdiktion des eicht⸗vaters entzogen wäre Er konnte des halb ohneweiters gültig losſprechen,ſofern Reue und Vorſatz gegeben war Erlaubterweiſe aber konnte EL
C8 nicht, wenn wußte, daß das hier Null mehr äußere Hindernis nichtrechtmäßig behoben war Denn C&/  — 2290, dem entgegen, der
den Empfang der Sakramente den Exkommunizierten verbietet leſeBeſtimmung hildet einen Teil des äußeren Kirchengeſetzes, deſſen Geltungnicht erliſcht, wenn auch der Hauptz weck desſelben, den unwürdigenEmpfang der Sakramente 3¹¹ verhindern, Im Einzelfalle hinfällig iſtDa aber der Ckretar die betreffende Perſon vielleicht gar nicht ekanntoder mit Grund ermute hat, die von ihm mitunterfertigte 0  mader absolutio ſei bereits gebraucht worden, trifft ihn ſubjektiv kein Ver—
chulden. Jedenfalls war E8 nicht notwendig, die Konvertitin zur teder
holung ihrer Beichte ver  en

Nicht ſo Ei iſt die endung der heiligen  47 Ko Hin nion un unſeremFalle 3 rechtfertigen. Der rieſter 10 ſicher, daß die absohutio
censuris erſt für die föolgenden Tage angeſetzt war. Er onnte ſich zurRechtfertigung ſeiner Handlung auch nicht darauf berufen, daß die

0  ma ereits eingelangt war Denn die 0  ma 3ur absolhutio
iſt ében nicht verwechſeln mit der tatſächlichen Abſolution. Trotzdemäßt ſich objektiv die Erlaubtheit der Kommunionſpendung vertreten
Innerlich an der Erteilung der eiligen Kommunion kein Hindernis
9  7„ da EL von der 50n2 68 und der entſprechenden Dispoſitionder Frau überzeugt war Das äußere Hindernis aber beruht Ur aufpoſitiv menſchlichem Geſetz, das nur mehr 20 Cautelam aufrecht leiht
und das deshalb Proportionate gravi Unberückſichtigt leiben
kann; als CUSA aher mo ich nicht bloß das Aufſehen betrachten,das Ern Uebergehen der Konvertitin zur olge gehabt 0  , ondernnoch mehr die Beſchämung, der dieſelbe dadurch ausgeſetzt worden wäre,;und die ein ſchlechter Dank für den illen der Konvertitin geweſen
waäre Auch C&.  — 855, ſcheint mir kein Hindernis 3u bilden erlang

auch bei publice indigni wie eRCOmmunicati ausdrücklich,daß ſie ſchon vor Empfang der heiligen Kommunion das SCandalum
publicum gutmachen müßten, ſo bleiht 3 erwägen, daß hier kein SCall—
Alum Ormale vorlag und das Scandalum materiale ſchon durch den
allgemein hekannten Willen der Rückkehr hinlänglich getilgt erſcheint.St Pölten. Di 05 Schrattenholzer.VIIL (Studentenſtreich und Vertragspflicht.) Man ſollte nichtmeinen, daß auch unbedachte Studentenſtreiche ernſte Moralſtreitigkeitenauslöſen önnten Ein fünfzehnjähriger Uden irgend raußenim Reich bietet einem noch jüngeren armen Kollegen einen holländiſchenGulden t0 EL ein 1as aAnte austrinke. Der arme Teufel läßt



788
ſich erlocken, trinkt chwarze Gehräu Iun ie üge hinunter, pültſich den Mund aus und fordert ſeinen bitter berdienten 0  u Doch der
vordem ſo no  6 KHamerad weigert ſich deſſen und der Streit Imm vor
das Forum des geſtrengen Konviktsdirektors Dieſer entſcheidet für
Ungültigkeit des Vertrages, eil der Minderjährige ſich nicht echtlichver  1  en konnte War dies 14 WarE C6 erzieheriſch?

war das wenig guſtiöſe Geſchäft von Anfang ungültig,da * die Sitten verſtieß. Denn unte kann, wenn die Speiſe
wege auch nur kleine Riſſe aufweiſen, durch die ſie mn den Blutkreislaufgelangen kann, ſchwere Vergiftung zur Folge 0  en Es wäre deshalb
nur recht geweſen, wenn der trektor das Geſchäft bor Ausführungder „)  warzen inhibiert hätte Die Oi reilich werden kaum

teſe Gefahr gedacht aben, ondern nuLr den Ekel, den ſolch Uun.
erquicklicher Saft dem Trinkenden bereiten mu

Ein anderes ſicht aber zeig das Geſchäft nach der heldenmütigenUeberwindung dieſes Da konnte ſich das Arme C mit Recht
auf die contractus innominati berufen und agen „Feci; ETrgO des!“
War CS auch keine volkswirtſchaftli beſonders ſchätzbare handlung, ſo
war Es doch eine Leiſtung, der ſich der Menſch In der ege nuLr durchdie offnung auf entſprechendes Entgelt und ſelbſt da nuL EY ent
ſchließt, da chon En gu agen und ſtarke Nerben dazu gehören.

Und das ſtaatliche Eſe Imm dem breitmauligen Verſprecherauch nicht Denn ganz abgeſehen davon, daß teſe hochlöblichen
Geſetze wohl kaum für derartige Stu dentenſtreiche ausgedacht ſind
minima 110N CUra praetor El C6 im 110 des eu  en Bürger⸗
en Geſetzbuches aus drücklich: „Ein von einem Minderjährigen ohneZuſtimmung des geſetzlichen Vertreters geſchloſſener Vertrag gilt als
von Anfang wirkſam, enn der Minderjährige die vertragsmäßige
Leiſtung mit Mitteln bewirkt, die ihm 3u dieſem Zweck oder freierVerfügung von dem Vertreter der mit deſſen Zuſtimmung von einem
Dritten überlaſſen worden ſind.“ Hier aber handelt E8 ſich offenkundig

frei verfügbares Taſchengeld. Der geſtrenge Herr KTeéettor mögedes halb reuig mn ſich gehen Rechtlich war ſeine Entſcheidung nicht be
gründet; aber auch ädagogiſch nicht Das natürliche R  gefü der
Studenten mußte dadurch verletzt werden. CI en 0  en geeine Strafe verdient, QAmt ſie ünftig von ſo unvernünftigen und 8Efährlichen Experimenten abſehen. Die rößere Strafe aber verdiente
ohne Zweifel der Itere, rotzige Kamerad; und die gerechteſte, wenn
auch nicht hinreichende Strafe wäre ehen die Erfüllung ſeines Verſprechens geweſen.

St. Pölten Dr 51 Schrattenholzer.VIII (Tagesmeſſe und Seelenmeſſe. Sergius, Eeln Freund der Yi
turgie, hat ſich die Mahnung der Constitutio Pius „Divino Frlatu“7

daß die Missae de Tempore wieder Ehren kommen ſollen, 3uU Herzen
Nicht nUuL CEN Feriae Quadragesimae, Juatuor Tem-

D  I, II Rogationum und Vigiliae, Uf 8 enn Offizium duplex


